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Werkvertragsrecht: Kein Leistungsverweigerungsrecht 
für Auftragnehmer 

| Häufig berufen sich ausführende Unternehmer auf das Leistungsverweigerungsrecht, 
um sich aus der Mängelbeseitigungspflicht herauszuwinden. Das geht nach Auffassung 
des Oberlandesgerichts (OLG) Schleswig dann nicht, wenn die Ausführung nicht dem 
aktuellen Bauordnungsrecht entsprach. In dem Fall muss der ausführende Unternehmer 
auch dann nachbessern, wenn sich die konkrete Ausführungsart aus seinem Bauvertrag 
nicht ergab. | 

Mit anderen Worten: Ausführende Unternehmen müssen zwingend die technischen 
Baubestimmungen einhalten, die zum Zeitpunkt der Abnahme gelten. Haben sich 
zwischen der Abnahme und Mängelbeseitigung die anerkannten Regeln der Technik 
geändert, müssen die neuen anerkannten Regeln der Technik im Bauwerk umgesetzt 
werden. Davon unberührt ist die Frage der Vergütung. Der Auftraggeber ist dann 
ausgleichspflichtig, wenn ihm durch die Nachbesserung nach aktuellem Regelwerk ein 
Mehrwert entsteht.  

Quelle | OLG Schleswig, Urteil vom 1.2.2019, 1 U 42/18, Abruf-Nr. 207252 unter 
www.iww.de. 
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